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Öffnungszeiten, Termine
Gemeinderats-Sitzungen
Gemeinderat  Montag, 16.02.2026  19.30 Uhr
Gemeinderat  Montag, 16.03.2026  19.30 Uhr
Anträge müssen acht Tage vorher eingereicht werden.

Geschäftszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
Montag - Freitag
Montag
Donnerstag

08.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr

Restmüllabfuhr, Biotonne, Papiertonne, gelber Sack
jeweils ab 6.00 Uhr    Siehe Abfallratgeber des Landkreises Ansbach (DinA5-Heft), Abfall-App oder Homepage des Land- 
                                    kreises Ansbach. Hier finden Sie alle Abholtermine (auch die Verschiebungen) und sämliche Inform-
                                    tionen zum Thema Abfall (bei weiteren  Anliegen wenden Sie sich an das Landratsamt Sachgebiet 
                                    Abfallwirtschaft Tel. 0981/468-2323)

Wertstoffhof am Grüber Berg Bauschutt- und Erdaushubdeponie
sowie Grüngutannahme am Grüber BergApril - Oktober

Samstags
Mittwochs
November - März
Samstags

10.00 - 12.00 Uhr       
18.00 - 19.00 Uhr       
                                   
09.00 - 12.00 Uhr

März
Samstags
April - Oktober
Samstags
Mittwochs
November
Samstags
Dezember - Februar

09.00 - 12.00 Uhr
                                  
10.00 - 12.00 Uhr       
18.00 - 19.00 Uhr       
 

                                   
09.00 - 12.00 Uhr      
geschlossen

Abgegeben werden können: Metallschrott, Elektronikschrott, Kühlschrän-
ke, Altholz aus privaten Haushaltungen, Leuchtstoffröhren, Speisefette u. 
-öle, Sperrmüll, Batterien, CD /DVD, Tinten- Tonerkatuschen

Einwurf in Glascontainer
Einwurf Glascontainer am Wertstoffhof
(vorm Tor) : Ohne Zeitbegrenzung möglichMontag bis Freitag

Samstag
Sonn- und Feiertags

07.00 - 19.00 Uhr
08.00 - 15.00 Uhr
Einwurf verboten

Funkalarmierung der Feuerwehren (Probe) in Weihenzell, Wernsbach, Grüb, Wippendorf, Haasgang und Petersdorf
am 07.02.2026 und 07.03.2026 zwischen 11.00 - 12.00 Uhr. 

Wichtige Telefonnummern :
Telefon-Nr. Bereich Mitarbeiter Email

09802 / 9501-0 Zentrale poststelle@vg-weihenzell.de
09802 / 9501-29 Fax
09802 / 9501-10 1. Bürgermeister Gerhard Kraft gerhard.kraft@vg-weihenzell.de
09802 / 9501-20 Geschäftsstellenleiter Herr Zuber wolfgang.zuber@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-23 Stv. Geschäftsstellenleiter, Bau-, 
Beitragsangelegenheiten Frau Hummel birgit.hummel@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-11 Allgem. Angelegenheiten, Rentenanträge Frau Dippold johanna.dippold@vg-weihenzell.de
09802 / 9501-22 Pass- und Anmeldewesen Frau Engerer katharina.engerer@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-50 Standesamt Frau Engerer / 
Frau Geyer

katharina.engerer@vg-weihenzell.de
heike.geyer@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-24 Personalwesen Frau Ehrenbrand angela.ehrenbrand@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-30
Kasse

Frau Deindörfer brigitte.deindoerfer@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-35 Frau Reiß charlotte.reiss@vg-weihenzell.de
09802 / 8454 Eichenbergschule Weihenzell Frau Rektorin Rabenstein vs.weihenzell@t-online.de

09802 / 9531065 Mittagsbetreuung Eichenbergschule Frau Altreuther mittagsbetreuung@weihenzell.eu
09802 / 75 37 Kindertagesstätte Dorfstrolche Weihenzell Frau Müller kindergarten.dorfstrolche@weihenzell.eu
09802 / 84 00 Freibad Weihenzell Herr Deindörfer freibad@weihenzell.de
09802 / 12 38

0173 / 5790682 Bauhof Herr Deindörfer bauhof@weihenzell.de

09802 / 17 92 Kläranlage Weihenzell Herr Weghorn

110 Polizei-Notruf 112 Feuerwehr + Rettungsdienst Notarzt 089 / 19240 Gift-Notruf

116 117 Bereitschaftsdienst f. nicht akute Hausbesuche 0800 234 2500   Stromversorgung Main-Donau-Netzges.

09831 67810   Notruf Wasser ZV Reckenberg-Gruppe 0160 99527742  Notruf für Abwasser

Amts- Mitteilungsblatt:
Nächster Erscheinungstermin: Fr. 06.03.2026    Annahmeschluss: So. 22.02.2026
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Suche 2-Zimmer-Wohnung in Weihenzell und 
Umgebung.

Für 2 Personen und einen kleinen Hund, 
mit Balkon oder Terrasse, Tel. 0174 9573192

Veranstaltungen

Wochenendgrundstück in Thurndorf/
Gemeinde Weihenzell
1283 qm , Tiefbrunnen 38 m, Zaun, Geräteschup-
pen, gute Zufahrt, Parkplatz am Grundstück Preis 
VB, Tel. 09105 /411

Junges Paar sucht Ein- oder Zweifamilien-
haus zum Kauf in Weihenzell um eine Familie 

zu gründen.    Tel. 015238759424

Wir suchen eine 3-4 Zimmer Wohnung in 
Weihenzell.

Junge Familie mit zwei Kindern 5 und 8 Jahre 
alt, suchen ab sofort eine 3-4 Zimmerwohnung in 
Weihenzell. Wenn sie eine Wohnung zu vermie-

ten haben, bitte rufen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf ihren Anruf.

Tel. 0163 5160664

Praxisgemeinschaft LifeTime-Medics
Allgemeinmedizin / 

Kinder- und Jugendmedizin
Gewerbering 14 

Tel. 09802 384 960 
www.lifetime-medics.de

Praxis geschlossen vom 
16.02. bis 20.02.2026

Sprechzeiten: 
Montag	 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag	 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch	 08:30 – 13:00 Uhr
Donnerstag	 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag	 08:30 – 13:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Ärztliche Versorgung

Kleinanzeigen

07.02.		  18.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Grüb
Jahreshauptversammlung
Blaues Eck, Wippendorf

07.02.		  19.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Wernsbach
Jahreshauptversammlung
Gasthaus Veit, Wernsbach

09.02. - 12.02.	jeweils 19.30 Uhr
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-
Forst
Bibelwoche in Weihenzell und Wernsbach

13.02.		  14.00 Uhr
VdK Ortsverband Weihenzell
Kaffeetrinken
Gasthof Dorn, Bruckberg

13.02. 
SC Wernsbach-Weihenzell
Kinder- und Jugendfasching 
Hans-Popp-Halle

14.02.
SC Wernsbach-Weihenzell
Faschingsball 
Hans-Popp-Halle

21.02.		  19.30 Uhr
Dorfgemeinschaft Wernsbach
Jahreshauptversammlung
Gasthaus Veit, Wernsbach

21.02.		  20.00 Uhr
Crew Member Haasgang
Apres Ski Party
Badeweiher Haasgang

24.02.		  19.30 Uhr
Gesangverein Weihenzell
Schnupper-Singstunde
Singraum, Eichenberg-Grundschule

06.03.		  19.30 Uhr
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-
Forst
Weltgebetstag im Gemeindehaus in Wernsbach

07.03.		  14.00 Uhr
VdK Ortsverband Weihenzell
Jahreshauptversammlung mit Ehrungen
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen

Waldstück zu verkaufen
   

Größe: ca. 1,33 ha
Lage: Gemarkung Seubersdorf Gigert (Flur 494) 
Verkauf ab sofort
    

Wir freuen uns auf Ihr Angebot und 
stehen für weitere Informationen oder 
bei Fragen unter 0176/41825329 oder 
carolingeyer@gmx.net zur Verfügung.
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Gemeinderat 
(wesentliche Tagesordnungspunkte)

Bauanträge mit Zustimmung der Gemeinde
Verlängerung der Baugenehmigung zum Neubau zwei Mastbullenställe und landw.Hallen 1+2 auf dem Grund-
stück FlNr. 214 Gem. Weihenzell (Wippendorfer Straße 7); Bauherr: Schneider GbR

Bauantrag zum Anbau eines unbeheizten Lagers auf dem Grundstück FlNr. 121/2 Gemarkung Weihenzell (Am 
Sportzentrum 5); Bauherr: Herr Erwin Würflein

Bauantrag zur Errichtung von 7 Kleingaragen auf dem Grundstück FlNr. 148/28 Gemarkung Weihenzell (Äußere 
Ansbacher Straße 16); Bauherrin: Frau Kerstin Scheuenstuhl

Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung zur Errichtung eines Geräte- und Fahrradschuppens auf dem 
Grundstück FlNr. 467/4 Gemarkung Weihenzell (Neuenberg 18); Bauherr: Herr Matthias Piereth

Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren; Bauantrag zur Errichtung eines Kaltwintergartens über beste-
hender Terrasse auf dem Grundstück FlNr. 2154/25 Gem. Weihenzell (Finkenweg 30); Bauherr: Frau Hartig-
Weiß Alexandra und Herr Markus Hartig

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weihenzell und Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Bioenergie Weihenzell
Abwägung der während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung eingegangenen Stel-
lungnahmen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.05.2025 beschlossen, den wirksamen Flächennutzungsplan zu 
ändern sowie im Parallelverfahren den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Bionenergie Wei-
henzell“ aufzustellen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amts- und Mitteilungsblatt vom 06.06.2025, Ausgabe Juni 2025, ortsüblich 
bekanntgemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange erfolgte in der Zeit vom 10.06.2025 bis 09.07.2025.
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden zwischenzeitlich ausgewertet. Seitens des beauftragten Planungs-
büros wurde auch ein Abwägungs- und Behandlungsvorschlag aufgenommen. 
Der Gemeinderat beschloss gemäß dem Behandlungsvorschlag die Abwägung der eingegangenen Stellung-
nahmen aus den frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden sowie 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur 10. Änderung des Flächennutzungspla-
nes sowie zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Bioenergie Weihenzell“ im 
Parallelverfahren.

Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Weihenzell
Der Gemeinderat billigt den Entwurf zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 
27.10.2025, bestehend aus einer Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht. Desweiteren beschloss der 
Gemeinderat, mit dem Entwurf vom 27.10.2025 zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes die Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit ordnungsgemäß vorzubereiten und durchzu-
führen. Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 
Der Entwurf, bestehend aus Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom 
27.10.2025, ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Bioenergie Weihenzell“
Der Gemeinderat billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Bioenergie Wei-
henzell“, bestehend aus einem Planblatt mit Textteil und Begründung, einem Grünordnungsplan, einem Umwelt-
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bericht, einem artenschutzrechtlichen Fachbetrag sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan, jeweils in der 
Fassung vom 27.10.2025. Desweiteren beschloss der Gemeinderat mit dem o. g. Planentwurf samt Anlagen in 
der Fassung vom 27.10.2025 die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung ordnungsgemäß vorzubereiten und 
durchzuführen. 

Baugebiet Wernsbach
Dem Gemeinderat wurde ein Entwurf des künftigen Baugebiets in Wernsbach zur Diskussion vorgelegt. Nach 
Einarbeitung von gewünschten Änderungen wird die Planung erneut dem Gemeinderat vorgestellt.

Festsetzung der Grundsteuerhebesätze Gemeinde Weihenzell für 2026
Aufgrund der Grundsteuerreform hatte die Gemeinde Weihenzell im Oktober 2024 die Grundsteuerhebesätze 
für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2025 mittels einer Grundsteuerhebesatzung neu festgesetzt. Dies 
geschah unter Beachtung der gewünschten Aufkommensneutralität dieser Grundsteuerreform. Die Hebesätze 
wurden für die Grundsteuer A auf 480 % und für die Grundsteuer B auf 210 % festgelegt. Bereits in dieser Sitzung 
war man sich im Gemeinderat darüber einig, dass mit Ablauf des Jahres 2025 die tatsächlichen Grundsteuer-
einnahmen betrachtet werden sollten, um zu überprüfen, wie sich die neuen Hebesätze auf die Einnahmen aus-
gewirkt haben. Nach Auskunft des Finanzamts liegen dort noch einige nicht abgeschlossenen Einsprüche vor.
Gemäß den Einnahmesollstellungen des Jahres 2025 sind bei der Grundsteuer A Einnahmen von 60.462,26 
verbeschieden worden. Dies bedeutet Mehreinnahmen von 6.462,56 € gegenüber der Durchschnittseinnahme 
von 53.999,70 € aus den Jahren 2021 – 2024 bei dieser Grundsteuerart.
Bei den Einnahmesollstellungen 2025 für die Grundsteuer B wurden Einnahmen von 303.356,00 € verbeschie-
den. Dies bedeutet Mehreinnahmen von 13.618,82 € gegenüber der Durchschnittseinnahme von 289.737,18 € 
aus den Jahren 2021 – 2024 bei dieser Grundsteuerart. 
Gemäß den Grundsteuermessbeträgen des Jahres 2025 würden sich für eine Aufkommensneutralität gegen-
über den Durchschnittseinnahmen aus den Jahren 2021 -2024 bei der Grundsteuer A ein Hebesatz von 428,70 
% und bei der Grundsteuer B von 200,57 % ergeben.
Der Gemeinderat beschließt den Grundsteuerhebesatz für das Jahr 2026 für die Grundsteuer A auf 420 % fest-
zusetzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt unverändert bei 210 %. 

Aufhebungssatzung zur Hebesatzsatzung Grundsteuer
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhe-
besätze der Gemeinde Weihenzell.

Beschlussfassung über die außer- und überplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen des Jahres 2025
Der Gemeinderat nimmt von den außer- und überplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen 2025 Kenntnis und 
beschließt diese.

Haushaltsplanung 2026;
a) Beratung und Beschlussfassung über den Verwaltungshaushalt
b) Beratung und Beschlussfassung über den Vermögenshaushalt
Stichpunktartig werden die wichtigsten Einzelposten durch 1.Bgm. Gerhard Kraft erläutert.
Wesentliche Positionen im Verwaltungshaushalt sind:
Einnahmen:

-	 Einkommensteuer				    2,4	 Mio
-	 Grundsteuer A					    0,05	 Mio
-	 Grundsteuer B					    0,3	 Mio
-	 Gewerbesteuer				    1,3 	 Mio
-	 Schlüsselzuweisung				    0,9	 Mio
-	 Elternbeiträge Kita				    0,1	 Mio
-	 Betriebskostenförderung			   0,65	 Mio

Ausgaben:
-	 Zuführung zum Vermögenshaushalt		  1,08	 Mio
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-	 Kreisumlage					     1,94	 Mio
-	 Umlage VG					     0,4	 Mio
-	 Umlage SV/Mittagsbetreuung			  0,39	 Mio

Wesentliche Positionen im Vermögenshaushalt sind
Einnahmen:

-	 Zuschüsse Radweg Schönbronn Röshof	 0,26	 Mio
-	 Zuschüsse Wasserversorgung		  0,89	 Mio
-	 Glasfaserausbau Zuschüsse			   0,94	 Mio
-	 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		 1,08	 Mio
-	 Entnahmen aus Rücklagen			   2,32	 Mio 

Ausgaben:
-	 Kanalnetz Neumühle Sanierung		  0,36	 Mio
-	 Radweg Schönbronn Röshof			  0,38	 Mio
-	 Straßensanierungen				    0,1	 Mio
-	 Baugebiet Wernsbach Erschließung		  0,15	 Mio
-	 Erweiterung BS-Deponie			   0,2	 Mio
-	 Glasfaserausbau				    0,2	 Mio
-	 Bau Ärztehaus				    0,15	 Mio
-	 Zuführung an Rücklagen			   1,96	 Mio

Der Gemeinderat hat den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der vorgelegten Form beschlossen.

Haushalt 2026;
Beschluss über den Haushaltsplan mit Anlagen sowie der Haushaltssatzung
Der Gemeinderat beschloss den vorgetragenen Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2026 samt ihren An-
lagen – wird gesondert bekannt gegeben.

Regionalbudget;
Maßahmen
Folgende Vorschläge liegen der Verwaltung vor:
Dorfgemeinschaft Petersdorf     		  Anschaffung eines Aufsitzmähers für den 
						      gemeindlichen Dorfplatz Petersdorf	 5.900 €
Dorfgemeinschaft Wernsbach		  Kücheneinrichtung nach Umbau EG Altes 

	Pfarrhaus zum Dorfgemeinschaftsraum 4.750 €
4 Geschwindigkeitsmessgeräte		  10.000 €

Freiwillige Feuerwehr Forst;
Bestellung der neugewählten Kommandanten
Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Forst am 11.01.2026 wurde Herr Franz 
Dippold, Frankendorf 11, Weihenzell zum neuen 1. Kommandanten gewählt. Als Stellvertreter wurde Herr Lukas 
Arnold, Petersdorf 2, Weihenzell (bisheriger 1. Kommandant) gewählt. Gemäß Art. 8 BayFwG i.V.m. der Vollz-
BekBayFwG sind die gewählten Feuerwehrkommandanten vom Gemeinderat zu bestätigen. 
Die Wahl von Herrn Franz Dippold zum 1. Kommandanten sowie von Herrn Lukas Arnold zum stellvertretenden 
Kommandanten wurden bestätigt.

Freiwillige Feuerwehr Haasgang;
Bestellung der neugewählten Kommandanten
Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Haasgang am 18.01.2026 wurde Herr Ri-
chard Schwab, Haasgang 7, Weihenzell zum neuen 1. Kommandanten wiedergewählt. Als Stellvertreter wurde 
Herr Klaus Reiner, Moratneustetten 7, Weihenzell ebenfalls wiedergewählt. 
Die Wahl von Herrn Richard Schwab zum 1. Kommandanten sowie von Herrn Klaus Reiner zum stellvertreten-
den Kommandanten wurde bestätigt. 
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Kreisstraße AN 10 Lehrberg - Wernsbach;
Vereinbarung über die Baulast und Unterhaltung eines Geh- und Radweges Abschnitt Schönbronn – 
Röshof
Die Kreisstraße AN 10 von Schönbronn nach Röshof wird im Jahre 2026 ausgebaut. Neben dem Ausbau der 
Kreisstraße erfolgt auch die Neuanlegung eines gemeinsamen Geh- und Radweges. Die Straßenbauverwaltung 
des Staatl. Bauamtes Ansbach übernimmt die gesamte Planung und Durchführung der gemeinsamen Baumaß-
nahme. 
Für den Bau und für die Unterhaltung des Geh- u. Radweges haben die beteiligten Gemeinden Lehrberg und 
Weihenzell anteilig die Kosten zu tragen. Hierfür wurde den Gemeinden eine Vereinbarung mit dem Landkreis 
Ansbach vorgelegt.
Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Vereinbarung zu.

Hinweis zu Ablagerungen vor dem Wertstoffhof 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin,  

- dass das Ablegen von Altkleidersäcken neben den Altkleidercontainern zu 
unterlassen ist. Die Kleidersäcke sind in solchen Fällen wieder 
mitzunehmen. 
 

- dass illegale Müllablagerungen verfolgt und zur Anzeige gebracht werden. 

 
Vielen Dank für die Beachtung. 

Ihre Gemeinde Weihenzell 

  

 

 Vorübergehende Schließung der Deponie

Hiermit informieren wir, dass unsere Deponie für die Ablagerung von Bauschutt und Erdaushub 
ab sofort vorübergehend geschlossen ist. Grund hierfür ist das Erreichen des genehmigten Ge-
samtvolumens für Abfälle gemäß der aktuellen Genehmigung. Um eine Überschreitung der zulässi-
gen Mengen zu vermeiden, wird der Anlieferbetrieb gestoppt.

Die Wiederaufnahme des Betriebs erfolgt in Absprache mit dem Landratsamt Ansbach ausschließ-
lich nach Vorlage eines neuen Bescheids bzw. einer erneuten Genehmigung. 
 
Das heißt, dass ab sofort keine Anlieferung mehr möglich ist.

Erst nach schriftlicher Zustimmung der zuständigen Behörde kann der Anlieferbetrieb wieder auf-
genommen werden. 

Wir informieren Sie, sobald die Deponie wieder für die Anlieferung geöffnet ist.
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 Anlage 1 (zu § 17 GLKrWO) 

 

 
Gemeinde 
Weihenzell 
Verwaltungsgemeinschaft 
Weihenzell 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die Wahl   des Gemeinderats,  der ersten Bürgermeisterin oder  

     des ersten Bürgermeisters, 
  des Kreistags,  der Landrätin oder des Landrats 

am 8. März 2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichneten Wahlen  
 

 der Gemeinde  
 

 der Stimmbezirke der Gemeinde Weihenzell 
 

 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

 während der Dienststunden 

 
 von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 Donnerstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell Ansbacher Str. 15  91629 Weihenzell (barrierefrei) 
   
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht 
die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich 
für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3. durch Briefwahl. 

 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
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Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15:00 Uhr 
 (Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.) 
 

in der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell Ansbacher Str. 15 91629 Weihenzell 
 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, 
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.  
 

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er 
dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch 
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 
 

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
 

a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss 
bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine 
wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 
dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 
 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der 
verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 
Datum Unterschrift 
 

06.02.2026  
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Gemeinsam gut vorbereitet auf Krisenlagen 
 

Unwetter, Stromausfälle oder andere außergewöhnliche Ereignisse können jederzeit 
auftreten. Deshalb bereitet sich unsere Gemeinde vorsorglich auf verschiedene Krisen- 
und Notlagen vor.  

Parallel dazu bitten wir auch alle Bürgerinnen und Bürger, selbst Verantwortung zu 
übernehmen und rechtzeitig vorzusorgen.  

Eine hilfreiche Unterstützung bietet die Broschüre „Vorsorgen für Krisen und 
Katastrophen“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie 
enthält praktische Tipps zur persönlichen Notfallvorsorge, etwa zu Vorräten, Verhalten im 
Ernstfall, Versicherungen und wichtigen Kontakten. Diese steht Ihnen über 
untenstehenden QR-Code in der GemeindeApp zum Durchblättern oder zum Download 
zur Verfügung. 

Bei der eigenen Vorsorge sollten besonders ältere Menschen, Kinder und hilfsbedürftige 
Personen mitgedacht werden. Ein gemeinsamer Blick auf Nachbarn und Angehörige kann 
im Ernstfall sehr wertvoll sein. Auch Betreiber von Pflegeeinrichtungen, Unternehmen und 
landwirtschaftliche Betriebe profitieren im Krisenfall von einer guten Vorsorge.  

Als weiteren wichtigen Tipp empfehlen wir die Installation der Warn-Apps NINA und 
KATWARN auf den Smartphones. Diese informieren zuverlässig und schnell über 
Gefahrenlagen und offizielle Warnmeldungen. 

Aktuelle Meldungen im Krisenfall werden auch über die GemeindeApp veröffentlicht. 

Die Gemeinde selbst trifft, seit dem letzten Jahr, ebenfalls umfassende Vorbereitungen, 
um im Krisenfall handlungsfähig zu bleiben. Der Schutz der Bevölkerung bei Krisenlagen 
hat absolute Priorität.  

Mit gemeinsamer Vorsorge und gegenseitiger Unterstützung können wir unsere Sicherheit 
deutlich erhöhen. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, zum Schutz von Ihnen, Ihrer Familie und 
Ihrem Eigentum. 

 

Näheres finden Sie auch digital in der GemeindeApp.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an das Rathaus-Team.  
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Eichenberg-Grundschule Weihenzell

Neues	aus	der	Eichenberg-Grundschule
Ausflug	ins	Theater

Eine	schöne	Tradition	ist	unsere	Theaterfahrt	nach	Ansbach	zum	Kommando	Grimm.	Das
Märchen	„Hans	im	Glück“	kannten	viele	unserer	Schüler	zuvor	noch	nicht.Wir	haben	in	den
Kammerspielen	eine	Version	mit	lustigen,	aber	auch	nachdenklichen	Szenen	gesehen.	Die
Botschaft,	dass	Reichtum	nicht	glücklich	macht,	wurde	den	Kindern	mit	viel	Musik	und	Gesang
vermittelt.	Ein	herzliches	Dankeschön	geht	an	unseren	E lternbeirat	und	den	Förderverein,	die
diesen	Ausflug	mitfinanziert	und	die	Kosten	für	den	Transport	übernommen	haben.

Und	so	haben	Kinder	der	verschiedenen	Klassenstufen	die	Theaterfahrt	erlebt:

(Einfach	QR-Code	scannen	und	Audiodatei	bei	qwiqr	abspielen.)

Vogelfutter	herstellen	mit	Frau	Stadlinger

Bei	dieser	Aktion	durften	die	1b	und	die	3a	unter	der	Anleitung	von	Frau	Stadlinger	Futtertassen
für	die	Winterfütterung	von	Vögeln	herstellen.	Vögel	sollten	nur	bei	richtig	kaltem	Wetter	von
November	bis	Februar	gefüttert	werden.	Besonders	geeignet	sind	die	Futtertassen,	weil	diese
nicht	durch	den	Kot	der	Vögel	verunreinigt	werden	können.	Wichtig	ist	es,	die	Tassen
katzensicher	aufzuhängen.	So	einfach	kann	man	Futtertassen	machen:

1.	Pflanzenfett	schmelzen,																												2.	Vogelfuttermischung	einrühren,

3.	etwas	abkühlen	lassen	und	dann	in	Behälter	füllen	-	fertig!
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Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell für 
das Haushaltsjahr 2026 
 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell hat am 11.12.2025 die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Das Landratsamt Ansbach hat die Satzung, die keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile enthält, rechtsaufsichtlich überprüft und gemäß Schreiben vom 16.01.2026 Vz. 941.04-
0006/0001 keine Einwendungen erhoben. Die Satzung wird nachstehend amtlich bekanntgemacht (Art. 10 
VGemO). Danach liegen die Haushaltssatzung 2026 samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung öffentlich in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell, Ansba-
cher Str. 15, 91629 Weihenzell innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Vom 20. Januar  2026 
 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 VGemO, Art. 40, 41, 42 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erläßt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird       
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  968.530,00 € 

und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf   198.822,00 €  
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur  
Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2026 auf 739.948,00 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 
nach dem Stand vom 30.06.2025 auf 5.522 Einwohner festgesetzt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 134,00 € festgesetzt. 

(2) Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Weihenzell, den 20. Januar 2026 
Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell 

 
Gerhard Kraft 1. Vorsitzender 
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VHS

Leitung: Katharina Engerer 
Anmeldungen und Informationen:  
Gemeinde Weihenzell, Ansbacher Str. 15, 91629 Weihenzell, Tel: (09802) 95 01-21 
E-Mail: katharina.engerer@vg-weihenzell.de oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
bzw. über die Homepage der Gemeinde Weihenzell 
 
 
FlexFit – Mobil in den Tag Starten 
Beweglichkeit und Kraft verbessern 
6 Termine, montags 
Beginn: 23.02.2026, 09:00 – 10:00 Uhr 
Kursleitung: Sophie Jüngel 
Kursgebühr: 38,00 € 
 
Yoga für Teilnehmende mit Erfahrung 
6 Termine, dienstags  
Beginn: 14.04.2026, 18:15 – 19:45 Uhr 
Kursleitung: Heidi Hake 
Kursgebühr: 48,00 € 
 

KickStart – Aktiv in den Tag starten 
Ausdauer und Kraft verbessern 
6 Termine, montags 
Beginn: 23.02.2026, 10:00 – 11:00 Uhr 
Kursleitung: Sophie Jüngel 
Kursgebühr: 38,00 € 
 
"Pasta e basta" – Nudelgerichte 
1 Abend, Donnerstag 
23.04.2026, 18:00 – 22:00 Uhr 
Kursleitung: Petra Müller 
Kursgebühr: 37,70 €  
 
 

 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung 
 
Übermittlung von Daten an verschiedene öffentliche Stellen gemäß Bundesmeldegesetz (BMG)  
 
Am 01.11.2015 trat das neue Bundesmeldegesetzes (BMG) in Kraft. Darin ist unter anderem die 
Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger geregelt, gegen die Datenübermittlung an folgende 
Stellen zu widersprechen: 
 
• an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG) 
• an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk anlässlich von Alters- oder Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 

i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG) 
• an Parteien zur Wahlwerbung (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG) 
• an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG) 
 
Der Widerspruch ist an keine Voraussetzung gebunden und braucht nicht begründet zu werden. 
Er kann im Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell, Ansbacher Str. 15 
während der Öffnungszeiten persönlich oder schriftlich eingereicht werden. 
 
Falls der Datenübermittlung nicht widersprochen wurde, dürfen die Meldebehörden die genannten 
Daten weitergeben. 

Manöver und Übungen der US-Streitkräfte; 
Anmeldung gem. der Bekanntmachung vom 04.12.2008 (StAnz Nr. 51/52 vom 19.12.2008) 

Folgende Übungen wurden angemeldet: 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen 
Zeitraum: 02.03. bis 31.03.2026
Besonderheiten: keine
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Mobile Problemabfallsammlung im Landkreis Ansbach 

Wichtige Hinweise für eine sichere und reibungslose Anlieferung 

 

Für die Abgabe von Problemabfällen, die bei der mobilen 
Problemabfallsammlung entsorgt werden sollen, gelten wichtige 
Regelungen und Verhaltenshinweise, die sowohl der Sicherheit der 
Beteiligten als auch einem geordneten Ablauf der Sammlung 
dienen. 

Die Anlieferung von Problemabfällen ist ausschließlich Bürgerinnen 
und Bürgern des Landkreises Ansbach vorbehalten, die an die 
Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossen sind. Die Kosten 
für die Entsorgung werden über die Abfallgebühren getragen. Vor 
dem Besuch der mobilen Sammlung sollten sich Anliefernde 
darüber informieren, ob der jeweilige Problemabfall angenommen 
wird. Hierfür steht das Abfall-ABC auf der Internetseite des 
Landkreises Ansbach unter www.landkreis-ansbach.de zur 
Verfügung. Bei einzelnen Abfällen sind dort auch 
Mengenbegrenzungen aufgeführt. Pro Anlieferfahrzeug und 
Sammlungstag dürfen maximal haushaltsübliche Mengen abgegeben werden. Diese 
entsprechen dem Volumen von bis zu zwei Wäschekörben. Zusätzlich können bis zu fünf Eimer 
flüssige Wandfarbe angeliefert werden. Feste Farbreste sind über den Restabfall zu entsorgen. 

Am Sammelplatz ist darauf zu achten, dass Containerstandplätze sowie Zufahrten für die 
Entsorgungsfahrzeuge freigehalten werden. Da bei jeder Sammlung drei Lkw im Einsatz sind, 
wird entsprechend Platz benötigt. Sollte es zu Wartezeiten kommen, sind Anliefernde gebeten, 
Abstand zu halten, damit die Fahrzeuge problemlos rangieren können. Die Anlieferung erfolgt 
nach Möglichkeit im Einbahnstraßensystem. Es ist zwingend erforderlich, eine Warteschlange zu 
bilden und im Fahrzeug sitzen zu bleiben. Ein vorzeitiges Aussteigen oder Weitergehen zu Fuß 
beschleunigt den Ablauf nicht. Auch Anliefernde zu Fuß oder mit dem Fahrrad müssen sich in 
die Warteschlange einreihen und besonders auf ihre eigene Sicherheit achten. Problemabfälle 
dürfen keinesfalls vor dem Eintreffen der Sammelfahrzeuge abgestellt werden. Austretende 
Chemikalien können Mensch und Umwelt gefährden. Die Abfälle sind bis zur Aufforderung durch 
das Fachpersonal bei sich zu behalten. Die Produkte müssen in der Originalverpackung 
angeliefert werden. Substanzen dürfen nicht miteinander vermischt werden, um gefährliche 
chemische Reaktionen zu vermeiden. Die Anlieferung hat in stabilen Kisten, Kartons oder 
verschlossenen Kanistern zu erfolgen. 

Der Landkreis Ansbach bittet alle Anliefernden, die Anweisungen des Personals vor Ort 
unbedingt zu befolgen. Nur so kann eine sichere, umweltgerechte und zügige Entsorgung 
gewährleistet werden. 

 

Bildunterschrift: Die Problemabfallsammlung ist als Einbahnstraße organisiert, damit es möglichst zügig 
und für alle Beteiligten sicher abläuft. 

Foto: Firma Städtereinigung Ernst/Heike Wolf 
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Amt für Ernährung, 
 Landwirtschaft und Forsten 

Ansbach  
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Mariusstraße 26 
91522 Ansbach 

Telefon 0981 8908-0 
Telefax 0981 8908-1026 

poststelle@aelf-an.bayern.de 
www.aelf-an.bayern.de 

 

Kurse und Fortbildungen für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer  
Frühjahr und Sommer 2026 
 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach bietet den Waldbe-
sitzerinnen und Waldbesitzern sowie deren Familienangehörigen ein vielfältiges 
Angebot an Praxiskursen, Seminaren und Exkursionen. Damit Sie gute Entschei-
dungen für Ihren Wald treffen. 
 
Unser Angebot im Zeitraum von Februar bis Juli 2026: 
 

▪ Grundkurs „Sichere Waldarbeit“ – Arbeitssicherheit und Holzernte 
▪ Grundkurs „Sichere Waldarbeit für Frauen“ – Arbeitssicherheit und Holz-

ernte 
▪ Abgestorbene Bäume: Schwerpunkt Arbeitssicherheit 
▪ Seilwindenkurs 
▪ Jungwuchspflege und Kulturpflege – Praxiskurs 
▪ Erste Hilfe im Wald 
▪ 2. Waldbesitzerinnen-Café – Von Försterinnen für Waldbesitzerinnen 
▪ Genuss- und Heilpflanzen aus dem Wald 
▪ Kraftort Wald 
▪ Wald und Wasser: Lebensraum Feuchtbiotop 
▪ Exkursion zu den Waldnaturschutz-Schätzen im Landkreis: Teil I 

 
 
Der Grundkurs „Sichere Waldarbeit“ kostet 60,00 €, alle anderen Veranstaltungen 
sind kostenfrei. 
 
Ausführliche Informationen und alle Termine finden Sie unter dem Link. 
Nehmen Sie sich Ihre Waldzeit und melden Sie sich direkt an:  
www.aelf-an.bayern.de/fortbildungen-wald 
 
 
 

Elektroaltgeräte an der Theke abgeben 

Ab 1. Januar 2026 werden Elektroaltgeräte an den Wertstoffhöfen des Landkreises Ansbach 
direkt an einer Theke angenommen. Der Gang an die Gitterbox entfällt. Mit der Umstellung, die 
auf eine gesetzliche Änderung zurückgeht, sollen die Sammelqualität gesteigert und das 
Brandrisiko durch professionelle Handhabung minimiert werden. 

Kleingeräte wie Bildschirme, Lampen oder elektrische Zahnbürsten sowie Batterien und Akkus 
werden nach der Abgabe von geschultem Personal fachgerecht in die Sammelbehälter sortiert, 
was eine präzisere Trennung und höhere Recyclingqualität ermöglichen soll. Bürger sollten die 
Akkus oder Batterien vorher entnehmen und beides getrennt abgeben. Besonders bei Lithium-
Ionen-Akkus und -Batterien sollten die Pole mit Klebeband abgeklebt werden, um Reaktionen 
während des Transports zu vermeiden und das Brandrisiko weiter zu senken. 

Sammelstellen für Elektroaltgeräte lassen sich am Logo „Elektrogeräte Rücknahme“ 
identifizieren. So finden Bürgerinnen und Bürger einfach weitere Abgabeoptionen in der Region. 

Bildunterschrift: Am Logo „Elektrogeräte Rücknahme“ sind die neuen Sammelstellen erkennbar 

Grafik: Plan E 

 

Außensprechtage der Pflegeberatungsstelle 
des Landkreises Ansbach in Dietenhofen

Die Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach führt im ersten Halbjahr 2026 wieder eine kostenlose, in-
dividuelle, trägerunabhängige Pflegeberatung für Pflegebedürftige und deren Angehörigen durch. 
Die Sprechtage der Pflegeberatungsstelle finden an den folgenden Terminen jeweils zwischen 8:00 Uhr und 
12:00 Uhr im Rathaus Dietenhofen am Rathausplatz 1 in der Bücherei statt:

Mittwoch, den 11.02.2026 
Mittwoch, den 18.03.2026 
Mittwoch, den 22.04.2026 
Mittwoch, den 20.05.2026
Mittwoch, den 17.06.2026

Neben der Abklärung des persönlichen Hilfebedarfs durch den Pflegeberater erhalten Sie Beratung über die 
Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung, die Finanzierung der Pflege, das Bayerische Landespflegegeld 
sowie der Ausgestaltung der Pflege und Betreuung im ambulanten, teilstationären oder stationären Bereich. Die 
Pflegeberatungsstelle ist bei Anträgen, wie etwa dem Antrag auf einen Pflegegrad oder dem Schwerbehinder-
ten-Antrag, gerne behilflich. Unterstützung erfahren Sie auch bei Widersprüchen, um Ihren Leistungsanspruch 
gegenüber der Pflegekasse durchzusetzen. Fragen zu Themen wie Kurzzeit-, Tages- oder Verhinderungspflege 
oder zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf werden im persönlichen Gespräch beantwortet. 
Auf Wunsch kann eine Wohnraumberatung mit Informationen zur Finanzierung und Förderung sowie auch zu 
alle anderen Pflegeberatungsangeboten Vor-Ort bei Ihnen zu Hause stattfinden. 
Das Team der Pflegeberatung bittet um vorherige Terminvereinbarung. Für den nordöstlichen Landkreis ist Frau 
Wellhöfer unter der Telefonnummer 0981/468-5222 zu erreichen. Für den südwestlichen Landkreis erreichen 
sie Herrn Lechler unter der Telefonnummer 0981/468-5220. Unter diesen Telefonnummern können auch Ter-
minvereinbarungen für einen Vor-Ort-Beratungstermin in der eigenen Häuslichkeit getroffen werden, um auf die 
individuelle Pflege- und Wohnsituation bedarfsgerecht beraten zu können.
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      Obst- und Gartenbauverein 
      Wernsbach und Umgebung    

             Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2026

         Am Dienstag den 10.03.2026
 um 19.30 Uhr im Gasthaus Veit in Wernsbach

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Rückblick 2025

2. Vortrag von Frau Claudia Wäger

aus Dinkelsbühl

Thema 365 Tage Salatgenuss aus dem

 eigenen Garten

3. Kassenbericht

4. Bericht Kassenprüfer und Entlastung

der Vorstandschaft 

5. Ausblick und Planungen

6. Ausgabe Blumenschmuck

7. Wünsche und Anträge

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

Die Vorstandschaft

Jagdversammlung in Thurndorf

Am Freitag, 06. März um 19:30 Uhr findet im 
Gasthaus 

Stiegler in Thurndorf, die Versammlung der 
Jagdgenossen statt.

Beginn um 19:00 Uhr mit Essen.

Hierzu ergeht an alle Mitglieder herzliche Einla-
dung.

Tagesordnung:
1.)	 Begrüßung
2.)	 Bericht des 1. Vorstands
3.)	 Protokoll und Kassenbe-

richt
4.)	 Entlastung
5.)	 Bericht des Jagdpächters
6.)	 Wünsche und Anträge

Karl-Heinz Heumann
(Jagdvorsteher)

NorA

Karten erhältlich ab 01.02.2026 

Gasthaus Krone/Enzner Unternbibert       09828/1439

Salon Beate Gruber Unternbibert        09828/484 

… und an der Abendkasse

“ERNAS ERBEN ERBEN”
KOMÖDIE IN 3 AKTEN

FR 13.
SO 15.
SA 21.

FR 13.
SO 15.
SA 21.

März
2026

Schützenhaus
Am Röthberg 2
Unternbibert

Schützenhaus
Am Röthberg 2
Unternbibert

NEUAUFLAGE VOM

Einlass jeweils 18:30 Uhr

Beginn 19:30 Uhr

Einlass jeweils 18:30 Uhr

Beginn 19:30 Uhr

Eintritt:  Vorverkauf 7€
                  Abendkasse 8€
Eintritt:  Vorverkauf 7€

                  Abendkasse 8€
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Volkan Mertkan 

Listensprecher der ULW

Sonntag, 
08. Februar 2026

Hans Popp Halle 
Weihenzell

Einlass 17:30 Uhr
Beginn 18:30 Uhr
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Volkan Mertkan

Herzliche Einladung

Politischer Abend
 Die Zukunft unserer Gemeinde gestalten - 

Ideen für eine erfolgreiche Gemeindeentwicklung 

Programm: 
Vortrag von Bürgermeister und stellv.

Landrat Neustadt Aisch/Bad Windsheim
Reinhard Streng

anschließende Podiumsdiskussion,
moderiert durch Dr. Hermann Schröter  
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Reinhard Stre

ng 

Stellv. Landrat NEA/Bad W
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Marco Meier
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rat
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ndidat Lkr. Ansbach

Stellv. Landrat Lkr. Ansbach
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Hans Henninger

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
diskutieren Sie mit politischen Entscheidungsträgern über demografische

Veränderungen und innovative Lösungen für unsere Kommunen.

Für das leibliche Wohl 
vor und nach der Veranstaltung 

ist bestens gesorgt!
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Eintritt

Frei

KINDERFASCHING

13.02.2026 AB 14:30 UHR
in der Hans-Popp-Halle Weihenzell

Für Animation, Essen und Getränke ist bestens
gesorgt. Eure Liebsten sind herzlichst mit eingeladen.
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FASCHINGSBALL
S C W W

14.02.2026
 20 UHR

H A N S - P O P P - H A L L E
W E I H E N Z E L L

M I T  D E N
 R O T H S E E

M U S I K A N T E N

K A R T E N V O R V E R K A U F  A B  D E M
0 2 . 0 2 . 2 6  B E I  D E R  S P A R K A S S E

W E I H E N Z E L L  V V K  9 €  |  1 0 €  

+  A B E N D K A S S E

S T E H P L A T Z  1 0 €  |  S I T Z P L A T Z  1 1 €

Die Weihenzeller Landfrauen möchten im März wieder einen 
Osterbrunnen binden. Wer immergrüne Gehölze 
(Thuja, Lorbeer oder ähnliches) für uns hat bitte melden.  
Kontakt: Anja Engerer 015128193336 gerne auch Whats App. 
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Einladung zur Schnupper-Singstunde 
 

am Dienstag, den 24. Februar 2026    um 19:30 Uhr 
 

Im Singraum im 1. OG der  
Eichenberg- Grundschule in Weihenzell 

 

               Gemeinsam lernen wir  
                    ein schönes Lied.  

 

Komm einfach. Wir freuen uns auf Dich 
 

Du willst mehr wissen:     Albrecht Strotz   0162-9170 580 
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GEMEINSAME 

BIBELWOCHE

MIT JESUS UNTERWEGS …

Die Evangelisch-Lutherische Pfarrei 
Weihenzell-Wernsbach-Forst 

sucht ab 01.07.2026 eine/n 
Pfarramtssekretär/in 

in Teilzeit mit 18,7 Stunden/Woche (unbefristet) 
 
Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortliche Tätigkeit in angenehmer 
Arbeitsumgebung unserer Kirchengemeinden.  
 
Zu Ihren Aufgaben gehört insbesondere: 

• Ansprechperson sein für Besucher/innen  
• Büroorganisationsaufgaben im Pfarramt einschließlich klassischer Sekretariatsaufgaben  
• Erledigung von Verwaltungsaufgaben  
• Führung der Gabenkassen 
• Unterstützung und Entlastung der haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitenden  

 
Das bringen Sie mit: 

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Verwaltung, im Büromanagement oder 
im kaufmännischen Bereich  

• Sie sind gewohnt selbstständig zu arbeiten, verfügen über Organisationsgeschick, haben 
soziale Kompetenz und sind belastbar und flexibel 

• hohe Kommunikationsfähigkeit 
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Office-Programmen und bereit, sich in die 

kirchliche Software (MEWIS, KFM etc.) einzuarbeiten 
• Sie können sich mit den Aufgaben und Zielen unserer Kirchengemeinde identifizieren  

 
Das bieten wir Ihnen:  

• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz  
• Vergütung gemäß der kirchlichen Dienstvertragsordnung nach dem Tarifvertrag der Länder 

(TV-L) – Eingruppierung der Stelle in EG 6 
• betriebliche Altersvorsorge, Zusatzversicherung und Jahressonderzahlung 
• Wir versuchen als Arbeitgeber, die Werte und Ziele zu leben, die wir als Kirchengemeinde 

verkündigen  
• Sie können Anteil nehmen am Auftrag, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus 

zu erreichen. 
 
Wir setzen eine positive Grundeinstellung zur evangelischen Kirche, idealerweise eine 
Zugehörigkeit zu einer anerkannten Religionsgemeinschaft innerhalb der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) voraus. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 28.02.2026 digital per e-mail 
als PDF-Gesamtdatei an: pfarramt.weihenzell@elkb.de  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Herrmann (09802 8542) oder Pfarrer Dr. 
Wachowski (0981 87856). 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

                                                
JJAAGGDDGGEENNOOSSSSEENNSSCCHHAAFFTT                                                                                                  
                                                              FFOORRSSTT                                    

                             1. Vorstand: Gerhard Willert 
                                                                                                    91629 Weihenzell, Petersdorf  19 
                                                                                                    Tel.: 09824/9228600 
 

 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Forst 
 
Am Samstag, den 28. März 2026, 19.00 Uhr findet im Feuerwehrhaus Petersdorf 
die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Forst statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Jagdessen für 2 Personen 
3. Jahresbericht 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Kassenbericht 
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 
7. Bericht der Jagdpächter 
8. Grußworte BGM 
9. Neuverpachtung 
10. Wünsche und Anträge 

 
Hinweis: Nach § 3 Abs. 2 der Satzung der Jagdgenossenschaft sind die 
Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitgliedsrechte verpflichtet, Veränderungen 
im Grundstückseigentum unter Vorlage eines Grundbuchauszuges der 
Jagdgenossenschaft nachzuweisen. 
 
Jagdvorsteher 
Gerhard Willert 
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Tagesordnung

1. Begrüßung 

2. Jahresbericht für das vergangene Jahr

3. Kassen- und Finanzbericht 

4. Besprechung für das laufende Jahr:   
 Dojo-Einweihung, Planung Jubiläum,   
 Jubiläumslehrgang, T-Shirts, Jacken,
 Abteilungsordnung, Abteilungsbeitrag ...

5. Verschiedenes, Anträge 

Kontakt:
Karin Lierhammer, 0162 9819772

SC Wernsbach-Weihenzell

KarateKarate

      EINLADUNG 
zur Jahreshauptversammlung

5. März 2026
20 Uhr, Sportheim

Der Erlös aus dem Kuchenverkauf  und einem Spendentisch
kommt den Kindern der Kindertagesstätte zugute.

Der Elternbeirat der
evangelischen Kindertagesstätte Rügland

lädt ein zum

 Kleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge,
Kinderwagen, Autositze und vieles mehr...

Alles rund ums Kind

Sonntag, 08.03.2026
14:30 - 16:30 Uhr
Schützenhaus SG Rügland
Am Sportplatz, 91622 Rügland

Getränke
 Kaffee und Kuchen

Für das leibliche Wohl
ist gesorgt

im

am

Anmeldung für den Verkauf  unter Tel. 0160-5607783

Fitnesstraining
Du bist Mitglied beim SC Wernsbach-Weihenzell und möchtest gerne
ergänzend etwas für deinen Rücken, deine Haltung oder allgemein für

deine Muskulatur und Wohlbefinden tun?

Wir haben auch einen „Fitnessraum“ in der Hans-Popp Halle  :-)
Hier hat man sowohl die Möglichkeit für seine Ausdauer, als auch an

den Kraftgeräten stärkend für die Muskulatur zu trainieren.

Du weißst nicht so genau was du dort machen sollst, hast noch keine
Erfahrung beim Gerätetraining oder nur wenig ?

Dann buche dir deinen Einweisungstermin um deine Muskulatur fitter
werden zu lassen.

Die Termine finden in 2er Gruppen statt.
Kosten pro Person 20,-€, Dauer 45 Minuten.

 Auf Wunsch sind auch Einzeltermine gegen einen Aufpreis möglich.
(Das Training im Fitnessraum ist geeignet für

alle Altersgruppen ab 18 Jahren bis 99 +)

Du hast Interesse oder Fragen, dann schreibe gerne eine Email mit
deinem vollen Namen und Telefonnummer an:

melanie.weth-loew@sc-ww.de

Mit sportlichen Grüßen

Melanie Weth Löw
Diplom Sport- und Gesundheitstrainer
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Die ULW  sagt DANKE,für all die Spenden und das 
gelungene 

Event!

Wir als ULW möchten uns ganz herzlich 
bei ALLEN für die aufrichtige

Spendenbereitschaft bedanken!

SPENDEN
Ü B E R G A B E   

 MITEINANDER FÜR 
UNSERE GEMEINDE

anlässlich des 1. ULW
Flutlicht Schlittschuhlaufens am 11.01.2026

Den Erlös möchten wir zu 100% weitergeben, 
weil uns das Ehrenamt am Herzen liegt! 

Als Dank für die Sicherheitswache und Ausleuchtung der Eisfläche 
wolle wir die FFW Weihenzell mit 500€ unterstützen.

Auch erhalten alle 7 Dorfgemeinschaften unserer Gemeinde
einen Betrag von 205€!

 L
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 Listensprecher und Bürgermeisterkandidat Volkan Mertkan 

U

L

WULW
Unabhängige Liste

Weihenz
ell

Herzliche Einladung

Wahlveranstaltungen der ULW

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Do.  05.02.2026      Wippendorf (Blaues Eck)

Mi.   11.02.2026       Petersdorf (Feuerwehrhaus) 

Mi.   18.02.2026       Wernsbach (Gasthaus Veit) 

Do.  19.02.2026       Haasgang (Feuerwehrhaus) 

Mo. 23.02.2026       Zellrüglingen (Gasthaus Ehrenbrand) 

Beginn jeweils 19:30 Uhr 

Bürgerbefragung

gerne mitmachen 
Volkan Mertkan 

Listensprecher der ULW

an alle Bürgerinnen und Bürger zu den 

Politischer Abend
am Sonntag, den 08.02.2026

in der Hans Popp Halle
mit besonderenGästen und Themen

Einlass  17:30 UhrBeginn  18:30 Uhr
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Freitag, 
20. März 2026 

in der Hans-Popp-Halle Weihenzell 
 

Selbstverkauf von 18 – 20 Uhr 
Angeboten werden Baby- und Kinderbekleidung/-ausstattung,  

Schuhe, Schwangerschaftskleidung, Kindersitze/-wägen,  
Fahrzeuge, Spielzeug, Bücher u.v.m. 

Für leckere Snacks und Getränke sorgt der Elternbeirat.  
 

Preis pro Tisch für Verkäufer: 8 €; Doppeltisch: 12 € 
Dieser Erlös kommt der Kita Dorfstrolche Weihenzell zugute. 

Anmeldung für den Verkauf unter:  
           Kindergarten-Foerderverein-Weihenzell@web.de 
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                  Einladung zur 

  Jahreshauptversammlung der  

Dorfgemeinschaft Wernsbach e.V. 
   

Am Samstag, den 21.02.2026 findet  

in Wernsbach, Gasthaus Veit  

die Jahreshauptversammlung statt.  

Beginn: 19:30 Uhr  

  

  

Tagesordnung:  

1. Begrüßung  
2. Protokollbericht des Schriftführers  
3. Jahresbericht 2025 
4. Kassenbericht  
5. Entlastung der Vorstandschaft  
6. Neuwahlen der Vorstandschaft 
7. Planung für das Jahr 2026 
8. Wünsche, Anträge, Projekte, Sonstiges 

  

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme! 

 

 

Michael Göß 
1. Vorstand  
Dorfgemeinschaft Wernsbach e.V. 

 

….und laden Dich ganz herzlich dazu ein 

Singkreis -Termine-  

im ev. Gemeindehaus Weihenzell - 

 Mittwochs  14-tägig, 20 Uhr 

25.02.2026 
08.03.2026 GoDi jakob spezial 10.15 Uhr 

11.03.2026 
14.03.2026 Chorworkshop mit Frau Hruschka 

 25.03.2026 

 08.04.2026 

 

 

22.04.2026 

 

 

 

25.04.2026 GoDi KonfiBeichte W´zell 18.00 Uhr 

 02.05.2026 GoDi KonfiBeichte Forst 18:00 Uhr 

 06.05.2026 

 20.05.2026 

03.06.2026 

17.06.2026 

01.07.2026 

15.07.2026 

Bei Fragen kannst Du Dich gerne an  

Karin Schwab (Tel. 09824-922600) oder   
 Margit Hecht (Tel. 09802-953560) wenden 

Wir freuen uns auf Dich! 

Schnittaktion an der Eichenberggrund-
schule Weihenzell

Wir laden herzlich zur Schnittaktion an der Grund-
schule in Weihenzell ein. Ein Teil der Veranstal-
tung beinhaltet Altbaumpflege! Die Veranstaltung 
wird von Baumwartin Barbara Stadlinger durchge-
führt.

Wann:  28. Februar 2026 um 9 Uhr
Wo:       Oberhalb des Pausenhofes 

Bitte bringen Sie folgendes mit, sofern vorhanden: 
Leiter, Scheren und natürlich gute Laune! 
Die Aktion dauert voraussichtlich etwa 4 Stunden.
Für eine reibungslose Organisation bitten wir um 
Anmeldung bis spätestens 26. Februar 2026 über 
den OGV Weihenzell bei Werner Christ unter der 
Telefonnummer 09802/380 oder 0175 / 9575 225 
(NEU).

Wir freuen uns auf eine produktive und gesellige 
Veranstaltung!

Einladung zum Rehessen der Jagdgen. Haasgang

Am Freitag, den 20. Feb. 2026 findet um 19:30 im 
Gasthaus Schachner in Neubronn das Rehessen der 
Jagdgenossenschaft Haasgang (Ortschaft Haasgang, 
Moratneustetten, Neubronn und Lindach) statt. 

Die Jagdpächter.
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Das Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstr. 10, 
91522 Ansbach, Wirtschaftswissen- schaftliches und 
Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit bilingualem 
Zug und Einführungsklasse, veranstaltet einen „Tag 
der offenen Tür“ am Freitag, 13. März 2026, in der Zeit 
von 14.30 bis 17.00 Uhr. Alle Interessenten sind herz-
lich eingeladen. Wir bieten den Eltern und Kindern die 
Möglichkeit, die Schule unter fachkundiger Führung zu 
besichtigen. Geplant sind verschiedene Vorführungen, 
bei denen auch die Kinder aktiv werden können. Zu-
dem informieren wir über die Offene Ganztagesschule 
sowie über die Tablet-, Theater- und Bläserklassen.

Operational Excellence  
und Künstliche Intelligenz 
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EMBA)

Der Studienbeginn ist im März 2026. Sie haben Interesse?
Kontaktieren Sie uns unter 0981/ 4877-179 oder über www.hs-ansbach.de/oei

Führung neu denken –  
Prozesse exzellent 
gestalten – Zukunft 
intelligent steuern

• Kombination aus klass- 
ischer Prozessoptimierung, 
digitaler Transformation  
und KI-Anwendung

• Berufsbegleitendes  
Präsenzstudium in  
kompakten Blockmodulen

• Enge Verzahnung von 
Theorie, Praxis und Unter-
nehmensprojekten

Informationstag der Hochschule Weihen-
stephan-Triesdorf

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf lädt am 
Freitag, 20.03.2026 zum Studieninformations-
tag am Campus Triesdorf ein. Neben der Vorstel-
lung des Studienangebots besteht die Möglichkeit 
an Schnuppervorlesungen und Führungen über 
den Campus teilzunehmen. Nähere Informationen 
unter https://www.hswt.de/studieninfotage

Schulen

Weihnachten im Schuhkarton
sagt   DANKE  

Insgesamt 284 Päckchen konnten sich
von Dietenhofen aus auf den Weg
machen, um Kindern, die sonst kein
Weihnachtsgeschenk bekommen
würden, eine Freude zu bereiten.

Danke an alle, die sich 2025 an der
Aktion beteiligt und ein Päckchen
gepackt haben oder die Aktion mit einer
Geldspende unterstützt haben.

Weitere  Informationen  zu  Weihnachten  im  Schuhkarton,  z.  B.  in
welche  Länder  die  Päckchen  verschickt  wurden,  finden  Sie  im
Internet unter: 
www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/
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Schulen

www.bsz-ansbach.de · verwaltung@bsz-ansbach.de · 0981 / 48 84 62-0

B S Z  A n s b a c h  T r i e s d o r f  –  I n f o  u n d  A n m e l d e t a g

jetzt für eine Ausbildung mit
Zukunftsperspektive

im BSZ Ansbach Triesdorf 

Infor mier e und  Entsche id e  D ich

BSZ Ansbach
Triesdorf

Alle Infos zur Anmeldung
finden Sie hier ->

Hauswirtschafter/in
Assistent/in für Ernährung

und Versorgung
Kinderpfleger/in
Sozialbetreuer/in

Pflegefachhelfer/in

Landwirtin / Landwirt

und
weitere Berufe

in der Agrarwirtschaft

Freitag,

27. Februar 2026

von 15.00 bis 18.00 Uhr!

Samstag,

14. März 2026

von 09.00 bis 12.00 Uhr!

Staatliches Berufliches Schulzentrum · Ansbach-Triesdorf · Brauhausstraße 9 b · 91522 Ansbach

 

P l a t e n – G y m n a s i u m   A n s b a c h 
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium 

Pädagogisches Seminar / Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien 
Bahnhofsplatz 15     91522 Ansbach     Telefon:  0981 5073     Telefax:  0981 96634 

 
Einladung zum 

Tag der offenen Tür 
am Samstag, 07. März 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr 

 
Alle Interessierten, insbesondere Kinder, die an das Gymnasium übertre-
ten wollen, und ihre Eltern sind herzlich dazu eingeladen, sich bei einem 
Rundgang durch die Schule über die vielfältigen Angebote unserer Fach-
bereiche zu informieren.  
Schulleitung, Lehrerkollegium, Elternbeirat und Schülermitverantwortung 
freuen sich auf Ihren Besuch und stehen für Gespräche und Fragen zur 
Verfügung.  
Unter www.platen-gymnasium.de informieren wir ebenfalls zum 
Übertritt an das Platen-Gymnasium sowie über die vielfältigen Angebote 
unserer Fachbereiche und unser schulisches Leben.  
Für eventuelle Fragen oder Auskünfte steht die Schulverwaltung gerne 
auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

Tobias Herber, Schulleiter 
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Das Fitness-Welt Gesundheitszentrum
 freut sich über Verstärkung!

 Wir heißen unsere beiden neuen
Physiotherapeutinnen
Tami und Corina

herzlich willkommen.

Durch unser erweitertes Team sind ab März
zusätzliche Termine frei.

Große Höhe 5 • 90599 Dietenhofen • Tel.: 09824 / 921886 • www.physio-arlt.com

Wir bieten mehr als nur Geräte
Mit gezieltem Training zu mehr Stabilität,

Sicherheit und Freude im Alltag

ein neues Lebensgefühl!
Komm vorbei und erlebe

Große Höhe 5

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 - 1707

www.studio-arlt.de
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GARDINENSERVICE KRONER
Beutellohe 17 • 91629 Weihenzell

 0 98 24 92 14 39  info@gardinen-kroner.de
 01 71 79 18 254  www.gardinen-kroner.de

 Beratung - Direkt vor Ort 
 Gardinenausstellung 
 Maßgeschneiderte Gardinen
 Flächenvorhänge  Insektenschutz
 Vorhangstangen  Jalousien
 Lamellenanlagen  Plissee 

Wir bieten Ihnen:Wir bieten Ihnen:

Unsere Anschrift:Unsere Anschrift:
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Große Auswahl an 
Faschingskostümen
Wir bieten gut erhaltene Second-
Hand-Ware wie Kleidung, Heim-
textilien, Spielwaren und Deko.

Wir freuen uns auf Sie!
Kleiderladen Bruckberg
Steinbacher Str. 5 • 91590 Bruckberg
Tel. +49 9824 58-145
E-Mail: kleiderladen.bruckberg@diakoneo.de
www.diakoneo.de

Öffnungszeiten 
Verkauf und Warenannahme:
Mi + Fr. von 10:00-17:00 Uhr
1. Sa. im Monat von 10:00-14:00 Uhr

In Zukunft
bessere Noten!

• Motivierte und erfahrene
Nachhilfelehrer/-innen

• Individuelle Förderung in angenehmer
Lernatmosphäre

• Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

2 kostenlose Unterrichtsstunden

Jetzt beraten
lassen!

info@schuelerhilfe-ansbach.de
Ansbach • Promenade 10 • Tel. 0981 / 19 4 18 • www.schuelerhilfe.de/ansbach

Anzeige: InZukbessereNoten90x5343 | 11.4.2014, 16:39 | 90 mm * 53,43 mm
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Insetto GmbH
Gewerbering 30
91629 Weihenzell

Telefon +49 9802 25497-932
www.insetto.eu ©

In
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 · 
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26

Ihr Insektenschutz-Experte mit eigener Fertigung

Wir sind Insetto – ein familiengeführtes Unternehmen mit Herz und Wachstum. Seit 2002 entwickeln und produzieren 
wir in Weihenzell passgenauen Insektenschutz, den unsere Kundinnen und Kunden bequem über unseren Online-
shop insetto.eu bestellen können. Was uns antreibt? Die Begeisterung für Qualität, Präzision und Kundenzufrieden-
heit. Deshalb beraten wir mit echter Kompetenz – und stehen mit vollem Einsatz hinter dem, was wir tun. Weil wir uns 
kontinuierlich weiterentwickeln, freuen wir uns, unser Team zu verstärken – vielleicht ja bald mit Dir?

Ready to fly – 
sei dabei!sei dabei!

Unsere aktuellen Stellenangebote Warum du bei uns arbeiten solltest

So bewirbst du dich

 Spannende Aufgaben in einem motivierten 
 und familiären Team

 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
 (je nach Bereich)

 Firmenevents, E-Bike-Leasing und viele 
 weitere Benefits

 Weiterbildungsmöglichkeiten für deine 
 persönliche Entwicklung

 Modernes Arbeitsumfeld in einem neuen, 
 bestens ausgestatteten Gebäude

Sende deine Unterlagen über 
unser Bewerbungsformular 
unter insetto.eu/jobs oder per 
E-Mail an bewerbung@insetto.eu

Mach' dir hier ein Bild
von uns im Firmen-Video

Assistenz der Verkaufsleitung (m/w/d)
Vollzeit oder Teilzeit (ab sofort)
Unterstützung im organisatorischen und administra-
tiven Bereich des Verkaufs- & Servicebüros. Arbeits-
zeiten Mo–Fr, flexibel nach Absprache von 9-18 Uhr.

Kundenberatung und/oder Reklamations-
bearbeitung (m/w/d)
Teilzeit oder Minijob (ab März 2026)
Bearbeitung von Kundenanfragen & -reklamationen.

Kundenberatung und Übersetzungsarbeit 
in Französisch (C2) (m/w/d)
Vollzeit, Teilzeit oder Minijob (ab sofort)
Bearbeitung von Kundenanfragen & -reklamationen.

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Flexible Arbeitszeiten (ab März/April 2026)
Unterstützung in der Produktion.

Reinigungskraft (m/w/d)
auf Teilzeit oder Minijob (ab sofort)
Reinigung der Büros, Sanitär- & Aufenthaltsräume.
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Wir erklären, wie‘s geht

Ansbacher Straße 10 
91629 Weihenzell

Mit uns 
fährst du 

sicher.
info@fahrschule-klein-an.de
Tel.: 0981 3675

Unterricht
Di + Do: 18.30 bis 20 Uhr

mit Kinderzahnheilkunde &  
Kieferorthopädie in Weihenzell

Dein Lächeln  
beginnt bei uns 

Jetzt Termin vereinbaren

www.prokiz.de

Unser Team sucht 

Anlagenmechaniker/-in SHK (m/w/d)

Ergreife die chance!

Würflein Haustechnik GmbH & Co. KG | Am Sportzentrum 5 | 91629 Weihenzell
09802/95100 | info@wuerflein-haustechnik.de | www.wuerflein-haustechnik.de

Azubi Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)

B e k e n n e n  S i e  F a r b e !
+ Maler- und Tapezierarbeiten

+ Fassaden-Renovierungen

+ Wärmedämmverbundsysteme

+ firmeneigenes Gerüst

+ Bodenbeläge

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

Georg-Oberer-Weg 32
91522 Ansbach

Tel.: 0981 9392791-0

aus Osteuropa
24h Betreuung zu Hause

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich
www.sozialagentur-nw.de
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Wenn‘s brennt – wir sind da.
Sie. Stress. Wir. Lösung.

Software

Hardware

Netzwerk

TelefonanlagenDrucker

CRM, ERP, CMS

Websites

eCommerce

Telefon
(09824) 9230427

E-Mail
it@artisan-tech.de

Web
www.artisan-tech.de

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient

+ Parkettböden / Parkett / Massivdielen
+ Parkettsanierung  
+ Vinyl / Designbeläge 
+ Teppichböden 
+ Nadelfilz / Kugelgarn-Böden
+ PVC-Böden / CV-Beläge 
+ Korkböden
+ Laminatböden 
+ Linoleum-Böden

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

Johannes Auerochs · Zellrüglingen 9 · 91629 Weihenzell · Tel. 09802 95 72 21

ELEKTROINSTALLATIONEN   BELEUCHTUNGSTECHNIK   
SAT-ANLAGEN   NETZWERKTECHNIK   PHOTOVOLTAIK

Ihr Kompass durch das 
Steuerrecht.  

Ansbacher Str. 13
91629 Weihenzell

Tel.: 0 98 02/95 89 18-0
   Fax: 0 98 02/95 89 18-99 

 steuerkanzlei-mocka.de

M O N I K A        M O C K AM O C K A

S T E U E R K A N Z L E I
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Hallenbau nach Maß, 
für jede Branche!

GewerbebauMassivholz-
häuser

Wohngesund bauen, 
nachhaltig Leben!

Photovoltaik
Effizient Strom gewinnen 

und speichern!

Schubert + Kühn GmbH & Co. KG · Gewerbering 3 · 91629 Weihenzell

Jetzt Termin  
vereinbaren  

und durchstarten!
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STUCKATEUR MEISTERBETRIEB

Kontaktieren Sie uns!  0981 81 79 74 53
 info@baumoll.de baumoll.de

PUTZ- & 
DÄMMARBEITEN

• Außen- & Innenputz
• Wärmedämmung
 (WDVS)

MONTAGE &
GERÜSTBAU

• Gerüstbau
• Einbau von Fenster
• Einbau von Türen
• Verlegung von
 Fußböden

SANIERUNGS-
ARBEITEN

• Sanierung &
 Renovierung
• Fassadensanierung
• Altbausanierung
• Schimmelsanierung

INNEN- & AUSSEN-
ARBEITEN

• Trockenbauarbeiten
• Malerarbeiten

HOCHBAU-
ARBEITEN

• Pfl asterarbeiten
• Maurerarbeiten

Karolinenstraße 3
91522 Ansbach

starkesstarkes
HandwerkHandwerk
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Praxis Ansbach
Oberhäuser Str. 35 | 91522 Ansbach
Tel.: 0981 14400

Praxis Weihenzell 
Gewerbering 4 | 91629 Weihenzell
Tel.: 09802 951212

Ö� nungszeiten Weihenzell & Ansbach
Montag - Donnerstag: 07.00 - 19.00 Uhr
Freitag: 07.00 - 14.00 Uhr und nach Vereinbarung

WIR ALLE SAGEN 
VIELEN LIEBEN DANK
Feuerwehr Weihenzell  |  Sportverein Weihenzell  |  Kirchengemeinde Weihenzell

Dorfgemeinscha�  Wernsbach  |  Familie Meixner

Unser Dank gilt darüber hinaus allen Vereinen der Gemeinde, allen Helfern/-innen, 
Kuchenspendern/-innen sowie jeder einzelnen Person, die uns mit so viel Engagement, 
Herzlichkeit und unkomplizierter Unterstützung zur Seite stand. Ohne euch wäre dieser 
Tag in dieser Form nicht möglich gewesen.
Ein großes Dankeschön geht schließlich an alle Gäste, die unseren Tag der o� enen Tür 
besucht haben. Durch euer Kommen, eure Gespräche und eure positive Stimmung 
wurde dieser Tag zu einem wunderschönen und besonderen Erlebnis.
Herzlichen Dank an alle!


